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Anleinpflicht für Hunde 
 
 
 

Beschlussvorschlag 

 
Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob eine Begrenzung der Länge von Hundeleinen 
gefordert und durchgesetzt werden kann.  
 
 

Unterschrift 

 
Burkhard Rücker 
 
Begründung 

 
In den letzten Monaten war insbesondere im Bereich des Bergischen Plateaus festzustellen, 
dass Hundebesitzer zwar der Anleinpflicht nachkamen, die Leinen aber Längen von 
schätzungsweise mehr als 10 m aufwiesen.  
 

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 der Verwaltungsvorschrift zum Landeshundegesetz begründet eine 

Anleinpflicht für alle Hunde in öffentlichen Park-, Garten- und Grünanlagen. Dem liegt die 

gesetzgeberische Zielsetzung zugrunde, in für die Allgemeinheit eingerichteten und 

unterhaltenen Anlagen, in denen regelmäßig unterschiedliche Nutzungen und 

Nutzungsinteressen auf begrenztem Raum aufeinander treffen, durch eine Anleinpflicht 

potentiellen Gefährdungen durch Hunde vorzubeugen. 
 
Bei einer derartigen Länge einer Hundeleine dürfte es kaum möglich sein, einen Hund zügig 
von einer drohenden Gefährdungsstelle zu ziehen.  
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